
277 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht . 

des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über die Regierungsvorlage (137 der Beilagen) : 
Bundesgesetz; mit dem das Studienberechti

gungsgesetz geändert wird 

Das seit Wintersemester 1986/87 in seinem vollen 
Umfang anzuwendende Studienberechtigungsge
setz bedarf in einigen Punkten einer N achjustie
rung, die sich zum Teil aus den im Vollzug des 
Gesetzes gesammelten Erfahrungen, zum Teil aus 
der inzwischen eingetretenen Hochschulrechtsent
wicklung ergibt. 

Der gegenständliche Gesetzentwurf enthält daher 
nachstehende Regelungsschwerpunkte : 

Stärkere Anpassung der Referentenbestel
lung an die fachlichen Gegebenheiten von Fa
kultäten mit zahlreichen Studienrichtungen; 
vollständige Zuordnung der Studienberechti
gungsprüfung zum autonomen Wirkungsbe-' 
reich der Universität; 
Anerkennung außeruniversitärer Lehrgänge 
für die Studienberechtigungsprüfung; 
Reduktion des Verwaltungsaufwandes. 

Durch die Änderung von § 17 Abs. 3 ergeben sich 
jährliche. Einsparungen in der Höhe von rund 
?O 000 S. Im übrigen sind die vorgeschlagenen 
Anderungen kostenneutral. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 6. November 1991 in Verhandlung 
genommen. 

In der Debatte ergriffen außer dem Berichterstat
ter die Abgeordneten S c  h e i b n  e r, Dr. B r ü n -
n e  r und Mag. Dr. Madeleine P e t  r 0 v i c das 
Wort. 

Dr. Seel 

Berichterstatter 

Im Zuge der Verhandlungen brachten die 
Abgeordneten Dr. B r ü n n e r und Dr. S t i p p e I 
einen Abänderungsantrag betreffend die Einfügung 
einer Ziffer 1 a ein. 

Die Abgeordneten Klara M 0 t t e r und Genos
sen legten ebenfalls dem Ausschuß einen Abände
rungsantrag hinsichtlich Ziffer 3 der Regierungs
vorlage vor. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung des Abänderungsantra
ges der Abgeordneten Dr. B r ü n n e r und Dr. 
S t i  p p e·l teils einstimmig, teils mit Stimmenmehr
heit angenommen. 

Der von den Abgeordneten Klara M 0 t t e r und 
Genossen gestellte Abänderungsantrag fand nicht 
die Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Weiters traf der Ausschuß für Wissenschaft und 
Forschung mit Stimmenmehrheit folgende Feststel
lung: 

Zu § 5 Abs. 5 Studienberechtigungsgesetz 

Die Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
haben Prüfungstermine dem Rektor längstens eine 
Woche vorher anzuzeigen und den Rektor 
einzuladen, einen Universitätslehrer als Beobachter 
zur Prüfung zu entsenden. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den A n  t r a g, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf (137 
der Beilagen) mit der a n g e s  c hi 0 s s e n  e n 
A b  ä n d e r  u n g die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Wien, 1991 11 06 

Klara Motter 

Obfrau 

I. 
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2 277 der Beilagen 

Abänderung 
zum Gesetzentwurf in 137 der Beilagen 

Nach der Z 1 wird folgende Z 1 a eingefügt: 

,,1 a. In § 2 Abs. 3 Z 1 entfällt im Klammeraus
druck die Wortfolge ,Abs. 11 und 12'." 
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